












































Anlage 01: Leistungsbeschreibung 

1. Vertragsgegenstand 

Gegenstand des Rahmenvertrages ist die Zurverfügungstellung von  

- Sauerstoffkonzentratoren, stationär, netzabhängig (Hilfsmittel-Nr.: 14.24.04.0, 
neu: 14.24.06.0) 

- Sauerstoffkonzentratoren, mobil, netzunabhängig (Hilfsmittel-Nr.: 14.24.04.6, 
neu: 14.24.06.3 / 14.24.06.4)  

- Druckgasfülleinheiten für den häuslichen Bereich (Hilfsmittel-Nr.: 14.24.04.2, 
14.24.04.2 / 14.24.04.3) 

- Sauerstoff-Druckgasflaschensysteme (Hilfsmittel-Nr.: 14.24.05.0 oder 
14.24.05.7/14.24.05.4 + 14.99.99.1000 bis 14.99.99.1007, neu: identisch, 
zusätzlich: 14.24.05.3) 

für die Versicherten der KKH im Wege von Vergütungspauschalen gemäß der jeweiligen Pro-
duktbeschreibung.  

Von der Vergütungspauschale umfasst sind darüber hinaus alle im Zusammenhang mit der 
Versorgung erforderlichen Versorgungsleistungen wie z.B. eine telefonische Beratung und Auf-
tragsannahme; Einweisung / Beratung des Versicherten; Lieferung; Montage und Abholung; 
Durchführung von Reparaturen; Wartungsarbeiten und sicherheitstechnische Kontrollen gemäß 
Herstellervorgaben, sowie Ersatzgestellung während Wartung / Reparatur. 

Im System der Vergütungspauschalen bleibt der Leistungserbringer Eigentümer der von ihm zur 
Versorgung eingesetzten und an die Versicherten abgegebenen Hilfsmittel.  
 
Das Nähere regeln die folgenden Bestimmungen 
  

1.1. Vertragsgegenständliche Hilfsmittel 

Im Einzelnen versorgt der Leistungserbringer die Versicherten der KKH während der Vertrags-
laufzeit mit den in der Anlage 03: „Übersicht vertragsgegenständliche Hilfsmittel“ aufgelisteten 
Hilfsmitteln. 
 
Der Beitritt zum Vertrag setzt voraus, dass der beitretende Leistungserbringer das identische 
Produktportfolio der Anlage 03 „Übersicht Vertragsgegenständliche Hilfsmittel“ anbietet. 

Die in der Anlage 03: „Übersicht vertragsgegenständliche Hilfsmittel" benannten 10-steller müs-
sen mindestens im Produktportfolio des Leistungserbringers enthalten sein und nach Maßgabe 
dieses Vertrages den KKH Versicherten angeboten werden. Es steht dem Leistungserbringer 
frei, weitere 10-steller zum Gegenstand des Vertrages zu machen.  

Für die Versorgung dürfen nur Hilfsmittel eingesetzt werden, die hygienisch unbedenklich, op-
tisch einwandfrei und funktionsgerecht sind und die dem aktuellen Stand der Technik ent-
sprechen. Der Leistungserbringer kann sowohl neue Hilfsmittel als auch wiederaufbereitete 
Hilfsmittel im Rahmen der Versorgungspauschale zur Versorgung einsetzen.  
 



Der Leistungserbringer gewährleistet die Einhaltung der Hygienevorgaben nach den Empfeh-
lungen des Fachverbandes SPECTARIS zur „Hygienischen Aufbereitung von Hilfsmitteln der 
Respiratorischen Heimtherapie“ in Anlehnung an die Hygienevorgaben des Robert-Koch-
Institutes (RKI). 
 
Die vertragsgegenständlichen Hilfsmittel sind mit der Produktgruppe, Anwendungsort und der 
jeweils maßgebenden Produktuntergruppe (7-Steller; Hilfsmittel-Nr.) gemäß GKV-
Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 SGB V im Rahmenvertrag aufgeführt. 
 

1.2. Medizinisch / technische (Mindest-) Anforderungen an Qualität und Ausführung 
der Hilfsmittel 

Die medizinischen und technischen Mindestanforderungen an die Qualität und die Ausführung 
der Hilfsmittel in den Produktuntergruppen sowie die sonstigen Anforderungen an die zusätzlich 
zur Bereitstellung des/der Hilfsmittel zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus den Anfor-
derungen des Hilfsmittelverzeichnisses gem. § 139 SGB V für die betreffende Produkt- (Unter-) 
Gruppe in der jeweils gültigen Fassung. 

Ein Nachweis der medizinisch / technischen Produkteigenschaften der angebotenen Hilfsmittel 
oder/und des Zubehörs ist auf Anfrage nachzureichen. 

1.2.1. Verwendung im Hilfsmittelverzeichnis gelisteter Produkte 

Bei der Versorgung sind ausschließlich Hilfsmittel zu verwenden, die im Hilfsmittelverzeichnis 
gelistet sind. 

1.2.2. Änderungen der Produktlistung / -Anforderungen im Hilfsmittelverzeichnis wäh-
rend der Vertragslaufzeit  

Ändert sich die Hilfsmittelpositionsnummer (Umgruppierung im Hilfsmittelverzeichnis) bleibt die 
Versorgungspflicht für das Hilfsmittel für die Zukunft unter der neuen Hilfsmittelpositionsnummer 
bestehen. 

1.2.3. Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Normen  

Der Leistungserbringer gewährleistet, dass die von ihm gelieferten Produkte den jeweils gelten-
den Normen und gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. 

Der Leistungserbringer darf nur Hilfsmittel liefern und zum Einsatz bringen, die nach den maß-
geblichen Bestimmungen des MPG, der Richtlinie 93/42/EWG in der jeweils gültigen Fassung 
über das erforderliche CE-Kennzeichen verfügen und den Empfehlungen des BfArM entspre-
chen.  

1.3. Prüfung der Unterlagen und Genehmigung / Kostenübernahmeerklärung 

Die Versorgung durch den Leistungserbringer erfolgt ausschließlich bei Vorliegen einer schriftli-
chen Genehmigung/Kostenübernahmeerklärung der KKH.  
  
Die KKH prüft die eingereichten Unterlagen und erteilt mit der Genehmigung / Kostenübernah-
meerklärung dem Leistungserbringer den Versorgungsauftrag für die jeweilige Versorgung im 
darin festgelegten Umfang.  
 
Eine Preiskürzung erfolgt nicht, soweit die vertraglich vereinbarten Preise angegeben sind. 
 



1.4. Versorgungszeitraum 

Der Leistungserbringer hat die Versorgung mit dem vertragsgegenständlichen Hilfsmittel je Ein-
zelauftrag für den genehmigten Versorgungszeitraum sicherzustellen. 

Sofern der Versorgungszeitraum eines Einzelauftrages planmäßig über das Ende des Vertra-
ges hinausgeht, ist der Leistungserbringer dennoch verpflichtet die Leistungen gemäß Leis-
tungsbeschreibung bzw. des Vertrages für die Dauer des Versorgungszeitraumes zu erbringen. 

1.4.1. Sauerstoffkonzentrator, stationär, netzabhängig (Hilfsmittelnummer: 14.24.04.0, 
neu: 14.24.06.0) 

Der Versorgungszeitraum mit Sauerstoffkonzentratoren beträgt je Einzelauftrag insgesamt 60 
Monate (5 Jahre) und setzt sich zusammen aus einer Erst(versorgungs)pauschale und einer 
Folge(versorgungs)pauschale. Der Versorgungszeitraum der Erst(versorgungs)pauschale be-
trägt 6 Monate. Der Versorgungszeitraum der Folge(versorgungs)pauschale beträgt 54 Monate.  

1.4.2. Sauerstoffkonzentrator, mobil, netzunabhängig (Hilfsmittelnummer: 14.24.04.6, 
neu: 14.24.06.3 / 14.24.06.4) 

Der Versorgungszeitraum der Versorgungspauschale für mobile, netzunabhängige Sauerstoff-
konzentratoren beträgt je Einzelauftrag 12 Monate (1 Jahr). 

1.4.3. Druckgasfülleinheiten für den häuslichen Bereich (Hilfsmittelnummer: 14.24.04.2) 

Der Versorgungszeitraum der Versorgungspauschale mit Druckgasfülleinheiten für den häusli-
chen Bereich beträgt je Einzelauftrag 12 Monate (1 Jahr). 

1.4.4. Sauerstoff-Druckgasflaschensysteme (Hilfsmittelnummer: 14.24.05.0 oder 
14.24.05.4 / 14.24.05.7, neu: identisch, zusätzlich: 14.24.05.3) 

Der Zeitraum der Versorgungspauschale für den Druckminderer (14.24.05.0) oder das Sauer-
stoffsparsysteme (14.24.05.7 / 14.24.05.4 inkl. Druckminderer für Druckgasflaschen) beträgt je 
Einzelauftrag 60 Monate (5 Jahre). Für die Dauer des Zeitraums der Versorgungspauschale 
über das Sauerstoffdruckgas-Flaschensystem (5 Jahre) ist die Belieferung mit Sauerstoff-
Druckgasflaschen (14.99.99.1000 bis 14.99.99.1007) sicherzustellen.  

2. Leistungsumfang / Versorgungsprozess 

 
Der Leistungserbringer stellt dem Versicherten für die Dauer des Versorgungszeitraums das 
vertragsärztlich verordnete Hilfsmittel nach Maßgabe dieser Leistungsbeschreibung zum Ge-
brauch zur Verfügung.  

Von der Versorgungspauschale umfasst sind darüber hinaus alle im Zusammenhang mit der 
Versorgung erforderlichen Versorgungsleistungen, wie z.B. eine telefonische Beratung und Auf-
tragsannahme; Bedarfsfeststellung; Einweisung / Beratung des Versicherten; Lieferung; Monta-
ge und Abholung; Anpassung; Erprobung; Durchführung von Reparaturen; Wartungsarbeiten 
und sicherheitstechnischer Kontrollen gemäß Herstellervorgaben sowie Ersatzgestellung wäh-
rend Wartung / Reparatur. 

Für die Erbringung / den Umfang der Leistungen des Leistungserbringers gilt im Übrigen folgen-
des: 



2.1. Leistungsort 

Der Leistungserbringer hat die Lieferung der Hilfsmittel und die Erbringung der weiteren von 
ihm zu erbringenden Leistungen persönlich „vor Ort“, d.h. im allgemeinen Lebensbereich / der 
häuslichen Umgebung am Wohnsitz des Versicherten oder - soweit erforderlich - in Behinder-
teneinrichtungen, Pflegeheimen oder vergleichbaren Einrichtungen durchzuführen, soweit nach-
folgend bzw. im Vertrag nicht Abweichendes bestimmt ist.  

Auf Wunsch des Versicherten und mit Zustimmung des Krankenhauses können die vertraglich 
vereinbarten Dienstleistungen auch bereits während des stationären Aufenthaltes (in Vorbe-
reitung auf die Entlassung) erbracht werden. § 13 des Rahmenvertrages gilt. 

2.2. Definition "Neuversorgung" 

siehe §3 Abs. 4 sowie §3 Ab. 5 des Rahmenvertrages 

2.2.1. Erhalt der ärztlichen Verordnung 

Es bestehen unterschiedliche Möglichkeiten: 
 
Variante 1:  
Der Leistungserbringer wird unmittelbar vom Versicherten beauftragt, die Versorgung mit den 
vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln sicherzustellen. Der Leistungserbringer erhält die medizi-
nische Unterlage direkt vom Versicherten. 
 
Variante 2: 
Der Leistungserbringer wird mittelbar vom Versicherten beauftragt. Der Leistungserbringer er-
hält während einer stationären Behandlung des Versicherten von einem Krankenhaus / von ei-
ner Rehaklinik den Auftrag, die unverzügliche Versorgung mit den vertragsgegenständlichen 
Hilfsmitteln im Anschluss an der stationären Behandlung im häuslichen Bereich sicherzustellen. 
Der Leistungserbringer erhält die medizinische Unterlage vom Krankenhaus / von einer 
Rehaklinik.  
 
Variante 3: 
Sofern die medizinische Unterlage zunächst bei der KKH eingeht, übermittelt sie diese unver-
züglich dem Leistungserbringer. 
 
Der Leistungserbringer hat die medizinische Unterlage auf Plausibilität zu überprüfen, d.h. auf 
Vollständigkeit: z.B. Angabe 7-Steller bzw. Produktart, stimmiger Diagnose und für die Versor-
gung erforderlicher Therapiedaten (u.a. Flussraten, Mobilität des Versicherten) und unter Be-
rücksichtigung der individuellen Verhältnisse des Versicherten (z.B. Versorgungsstatus, Wohn-
verhältnisse ggf. Beruf, Tätigkeiten/Aktivitäten) ggf. vor Ort eine Bedarfsfeststellung (Auswahl 
des 10-stellers einschließlich Zubehör) vorzunehmen.  
 
Änderungen oder Ergänzungen auf der medizinischen Unterlage sind nach Rücksprache mit 
dem Arzt vorzunehmen und erneut durch den Arzt unter Angabe des Datums abzuzeichnen. 
 

2.2.2. Kostenvoranschlag 

2.2.2.1 Durchführung einer Versorgung 

Vor der Durchführung einer Versorgung hat der Leistungserbringer der KKH schriftlich die 
Übernahme der Versorgung mitzuteilen. 
 



Hierzu übermittelt der Leistungserbringer der KKH einen Kostenvoranschlag auf Grundlage der 
medizinischen Unterlage und seiner Bedarfsfeststellung für das vertragsgegenständliche Hilfs-
mittel in Höhe der angebotenen Versorgungspauschale. 
 
Der Kostenvoranschlag ist der KKH innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der medizinischen 
Unterlage beim Leistungserbringer zu übermitteln. Maßgebend für die Rechtzeitigkeit ist das 
Datum der Absendung durch den Leistungserbringer. 
 
Die Übermittlung des Kostenvoranschlags (KVA) an die KKH erfolgt nach Maßgabe der Anlage 
05: „Datenübermittlung“ mit den dort vorgesehenen (Mindest-) Angaben. Der Kostenvoran-
schlag ist an die in Anlage 05: „Datenübermittlung“ zuständige Stelle zu richten. 
 
Dem Kostenvoranschlag ist eine Kopie der medizinischen Verordnung sowie den vom Leis-
tungserbringer ausgefüllten Anlage 11: „Bedarfsermittlung zur Sauerstoffversorgung“ beizufü-
gen. Auf Verlangen der KKH ist dieser die medizinische Unterlage im Original vorzulegen. 
 
Bei einer Direktgenehmigung durch die KKH ist kein KVA erforderlich.  
 

2.2.2.2 Fortführung einer Versorgung 

Soll die Versorgung mit dem vertragsgegenständlichen Hilfsmittel über den vereinbarten Ver-
sorgungszeitraum fortgesetzt werden, hat der Leistungserbringer ca. 21 Tage vor Ablauf des 
genehmigten Versorgungszeitraumes der KKH dieses schriftlich mitzuteilen. 
 
Hierzu übermittelt der Leistungserbringer der KKH einen Kostenvoranschlag auf Grundlage der 
vertragsärztlichen Verordnung und seiner Bedarfsfeststellung für das vertragsgegenständliche 
Hilfsmittel in Höhe der angebotenen Versorgungspauschale.  
 
Die Übermittlung des Kostenvoranschlags (KVA) an die KKH erfolgt nach Maßgabe der Anlage 
05: „Datenübermittlung“ mit den dort vorgesehenen (Mindest-) Angaben. Der Kostenvoran-
schlag ist an die in der Anlage 05: „Datenübermittlung“  zuständige Stelle zu richten. 
 
Dem Kostenvoranschlag ist eine Kopie der medizinischen Unterlage beizufügen. Auf Verlangen 
der KKH ist dieser die medizinische Unterlage im Original vorzulegen. 
 

2.2.3. Prüfung der eingereichten Unterlagen/Genehmigung (Kostenübernahme-
erklärung) 

Die KKH prüft die eingereichten Unterlagen und erteilt mit der Genehmigung (Kos-
tenübernahmeerklärung) dem Leistungserbringer den Versorgungsauftrag für die jeweilige Ver-
sorgung und den Versorgungszeitraum im darin festgelegten Umfang. Eine Preiskürzung erfolgt 
nicht, soweit die vertraglich vereinbarten Preise angegeben sind. 
 
Die KKH hat das Recht, die Genehmigungspflicht in eine Genehmigungsfreiheit umzustellen. 
Dies gilt auch im umgekehrten Fall. Diesbezügliche Änderungen sind spätestens einen Monat 
vor ihrem Wirksamwerden dem Leistungserbringer anzukündigen. 
 

2.2.4. Lieferung des Hilfsmittels 

2.2.4.1. Auslieferung des Hilfsmittels 

Der Leistungserbringer liefert das vertragsgegenständliche Hilfsmittel (einschließlich Zubehör) 
im medizinisch notwendigen Umfang gemäß medizinscher Unterlage und Genehmigung der 
KKH (Kostenübernahmeerklärung). 



Die Lieferung hat unmittelbar aus einer präqualifizierten Betriebsstätte gemäß § 126 Abs.1a 
SGB V heraus zu erfolgen. Eine Zwischenlagerung der vertragsgegenständlichen Hilfsmittel in 
ungeeigneten Lagerstätten (z.B. in Keller- und Garagenbereichen von Außendienstmitarbeitern) 
ist unzulässig. 

Die zu erbringende Versorgungsleistung ist eine persönliche Leistung des dafür jeweils qualifi-
zierten Fachpersonals (vgl. Ziffer 2.2.6.). Ein Versand der vertragsgegenständlichen Hilfsmittel 
ist nicht gestattet. Ein Versand des vertragsgegenständlichen Zubehörs bzw. der Verbrauchs-
mittel ist dagegen zulässig, sofern keine weitere Beratung oder Einweisung erforderlich ist. 

2.2.4.2. Lieferung  

Die Auslieferung des Hilfsmittels erfolgt im medizinisch notwendigem Umfang zusammen mit 
dem "Regel-Zubehör" gemäß der nachfolgenden Tabelle: „Von der Versorgungspauschale er-
fasstes (Regel-) Zubehör der Hilfsmittel“ 
Für die Dauer des genehmigten Versorgungszeitraumes beliefert der Leistungserbringer ferner 
den Versicherten mit dem notwendigen Zubehör bzw. Sauerstoff im erforderlichen Umfang. 
 

Tabelle: "Von der Versorgungspauschale erfasstes (Regel-)Zubehör“ 

Hilfsmittel "Regel-Zubehör" (bei Bedarf) 

Sauerstoffkonzentrator, 
stationär, netzabhängig 

14.24.04.0 (neu: 
14.24.06.0) 

Die Anforderungen (Merkmale, Komponenten, Lieferumfang) 
der Produktinformation gemäß Hilfsmittelverzeichnis müssen 
erfüllt sein. 
 
- Atemgasbefeuchter  
- Halterung 
- Standard-Verlängerungsschlauch 
- Wasserfalle 
- Nasenbrille 
- Maske 
- Grobstaubfilter 
- Sterilwasser, sofern medizinisch verordnet 
- Feuerschutzventile (patientennahe Brandschutzvorrichtung) 
Der Umfang des Zubehörs richtet sich nach den Angaben 
des jeweiligen Herstellers zur Nutzungsdauer. 
Im Fall fehlender Herstellerangaben richtet sich der Umfang 
zur Lieferung nach den Empfehlungen des Fachverbandes 
Medizintechnik SPECTARIS zur "Hygienischen Anwendung 
und Aufbereitung von Hilfsmitteln der Respiratorischen Heim-
therapie". 

Sauerstoffkonzentrator, 
mobil, netzunabhängig 

14.24.04.6 (neu: 14.24.06.3 
/ 14.24.06.4) 

Die Anforderungen (Merkmale, Komponenten, Lieferumfang) 
der Produktinformation gemäß Hilfsmittelverzeichnis müssen 
erfüllt sein. 
 
- mit Transporthilfe (Trolley, Transportgestell, Tasche usw.) 
- mit Akku und Ladegerät 
- Sauerstoffschlauch 
- Nasenbrille 
- Nasenmaske 
- Wasserfalle 
- Sterilwasser, sofern medizinisch verordnet 
- Feuerschutzventile (patientennahe Brandschutzvorrichtung) 



Der Umfang des Zubehörs richtet sich nach den Angaben 
des jeweiligen Herstellers zur Nutzungsdauer. 
Im Fall fehlender Herstellerangaben richtet sich der Umfang 
zur Lieferung nach den Empfehlungen des Fachverbandes 
Medizintechnik SPECTARIS zur "Hygienischen Anwendung 
und Aufbereitung von Hilfsmitteln der Respiratorischen Heim-
therapie". 
 

Druckgasfülleinheiten für 
den häuslichen  
Bereich 

14.24.04.2 

Die Anforderungen (Merkmale, Komponenten, Lieferumfang) 
der Produktinformation gemäß Hilfsmittelverzeichnis müssen 
erfüllt sein. 
 
 
- Sauerstoffkonzentrator (14.24,.04.0 inkl. Zubehör) 
- 2 Druckgasflaschen (Es müssen Flaschen in unterschiedli-
chen Flaschengrößen, wahlweise mit integriertem Sparsys-
tem oder kontinuierlichen Dauerflow - je nach Bedarfsfest-
stellung - zur Verfügung gestellt werden). 
- Trage-/Gerätetaschen  
- Sauerstoffschlauch 
- Nasenbrille 
- Nasenmaske 
- Sterilwasser , sofern medizinisch verordnet 
Der Umfang des Zubehörs richtet sich nach den Angaben 
des jeweiligen Herstellers zur Nutzungsdauer. 
Im Fall fehlender Herstellerangaben richtet sich der Umfang 
zur Lieferung nach den Empfehlungen des Fachverbandes 
Medizintechnik SPECTARIS zur "Hygienischen Anwendung 
und Aufbereitung von Hilfsmitteln der Respiratorischen Heim-
therapie". 

Druckminderer für Druck-
gasflaschen 

14.24.05.0 (neu: 14.24.05.0 
/ 14.24.05.3) 

Die Anforderungen (Merkmale, Komponenten, Lieferumfang) 
der Produktinformation gemäß Hilfsmittelverzeichnis müssen 
erfüllt sein.  
 
- Druckminderer 
- Atemgasbefeuchter 
- Mengenmanometer 
- Tasche, Caddy, Rucksack, Fahrgestell 
- Flaschenmantel 
- Wasserfalle 
- Nasenbrille 
- Maske  
- zwei Sauerstoffflaschen mit Füllung (Erstbelieferung)  
- Spiralschlauch 
- Sterilwasser, sofern medizinisch verordnet 
Der Umfang des Zubehörs richtet sich nach den Angaben 
des jeweiligen Herstellers zur Nutzungsdauer. 
Im Fall fehlender Herstellerangaben richtet sich der Umfang 
zur Lieferung nach den Empfehlungen des Fachverbandes 
Medizintechnik SPECTARIS zur "Hygienischen Anwendung 
und Aufbereitung von Hilfsmitteln der Respiratorischen Heim-
therapie". 



Sauerstoffsparsystem   

14.24.05.7 oder 14.24.05.4 
inkl. Druckminderer für 
Druckgasflaschen 

 

Die Anforderungen (Merkmale, Komponenten, Lieferumfang) 
der Produktinformation gemäß Hilfsmittelverzeichnis müssen 
erfüllt sein. 
 
- Druckminderer 
- Atemgasbefeuchter 
- Mengenmanometer 
- Tasche, Caddy, Rucksack, Fahrgestell 
- Flaschenmantel 
- Wasserfalle 
- Nasenbrille 
- Maske  
- zwei Sauerstoffflaschen mit Füllung (Erstbelieferung)  
- Spiralschlauch 
- Sterilwasser, sofern medizinsch verordnet 
Der Umfang des Zubehörs richtet sich nach den Angaben 
des jeweiligen Herstellers zur Nutzungsdauer. 
Im Fall fehlender Herstellerangaben richtet sich der Umfang 
zur Lieferung nach den Empfehlungen des Fachverbandes 
Medizintechnik SPECTARIS zur "Hygienischen Anwendung 
und Aufbereitung von Hilfsmitteln der Respiratorischen Heim-
therapie". 

Sauerstoffdruckgas-
flaschenlieferung 

14.99.99.1000 bis 
14.99.99.1007 

 

Die Anforderungen (Merkmale, Komponenten, Lieferumfang) 
der Produktinformation gemäß Hilfsmittelverzeichnis müssen 
erfüllt sein.  
 
Im Preis enthalten ist der medizinische Sauerstoff einschließ-
lich der benötigten Flaschen gemäß medizinischer Unterla-
ge, die Anlieferung, Abholung (frei Haus) Installation, Einwei-
sung, Sicherheitsprüfung Gefahrenzuschlag)  

 

2.2.4.3. Lieferfrist 

Der Leistungserbringer stellt sicher, dass die Lieferung des Hilfsmittels unverzüglich erfolgt. 
Nach Auftragserteilung oder nach Eingang der Genehmigung (Kostenübernahmeerklärung) er-
folgt die Lieferung des Hilfsmittels innerhalb von 24 Stunden. Bei Versorgungen im Anschluss 
an eine stationäre Behandlung oder Rehabilitation ist eine Lieferung taggleich unmittelbar im 
Anschluss zu gewährleisten.  
 
Ist die Auslieferung innerhalb von 24 Stunden nicht zwingend erforderlich, kann in Abstimmung 
mit dem Versicherten die Lieferung auch nach Vereinbarung erfolgen. In diesem Fall hat der 
Leistungserbringer die Absprache mit dem Versicherten nachvollziehbar zu dokumentieren und 
der KKH das Dokument auf Verlangen vorzulegen. 
 
Der Leistungserbringer stellt sicher, dass der Versicherte für das vertraglich geregelte Hilfsmittel 
das medizinisch notwendige (Regel-)Zubehör bzw. den Sauerstoff durchgängig unverzüglich 
erhält. 
 

2.2.4.4. Interimsversorgung 

Verzögert sich die Lieferung für ein Hilfsmittel, so stellt der Leistungserbringer dem Versicherten 
aushilfsweise und ohne weitere Vergütung eine gleichwertige Alternativversorgung bis zur end-
gültigen Lieferung zur Verfügung (Interimsversorgung).  



 

2.2.4.5. Gebrauchsanweisung 

Bei Lieferung ist dem Versicherten oder dessen Pflegeperson eine schriftliche Gebrauchs-
anweisung des Hilfsmittels in deutscher Sprache auszuhändigen. 

2.2.5. Kontaktdaten des Leistungserbringers 

Die für die Versicherten - mit Ausnahme der üblichen Telefonkosten im deutschen Festnetz - 
kostenfreie Telefonnummer ist dem Versicherten bei der ersten Kontaktaufnahme bekanntzu-
geben. Bei Lieferung des Hilfsmittels informiert der Leistungserbringer den Versicherten bzw. 
dessen Pflegeperson in schriftlicher Form über seine Kontaktdaten (einschließlich der Service-
hotline zu Ziff. 2.2.9.) sowie darüber, dass er während des Versorgungszeitraums für die Ver-
sorgung einschließlich erforderlicher Wartungen, sicherheitstechnischer Überprüfungen / Kon-
trollen und Reparaturen des Hilfsmittels zuständig ist. 

2.2.6. Einweisung in Handhabung, Anwendung und Betrieb des Hilfsmittels 

Der Leistungserbringer weist bei Lieferung „vor Ort“ den Versicherten sowie erforderlichenfalls 
dessen Pflegeperson persönlich in die sachgerechte Handhabung, Anwendung und den Betrieb 
des Hilfsmittels ein, informiert über die Risiken der Anwendung von Sauerstoff im häuslichen 
Bereich (z. B. Vorsichtsmaßnahmen / Rauchverbot etc.) und führt eine Funktionsprüfung durch. 
Eine erneute Einweisung ist nicht erforderlich, sofern diese für ein baugleiches Hilfsmittel be-
reits erfolgt und nicht anderweitig gesetzlich vorgeschrieben ist. 
 
Der Leistungserbringer informiert den Versicherten sowie erforderlichenfalls dessen Pflegeper-
son über die sachgerechte Reinigung und Pflege des Hilfsmittels. 
 
Einweisung, Funktionsprüfung und Information über die sachgerechte Reinigung und Pflege 
sind durch ausgebildetes Fachpersonal durchzuführen, das mindestens über die Qualifikation 
als Medizinprodukteberater i.S.v. § 31 MPG für die vertragsgegenständlichen Hilfsmittel verfügt. 
 
Ein Nachweis über die Personalqualifikation ist der KKH vom Leistungserbringer nach Ver-
tragsschluss auf Verlangen unverzüglich in geeigneter Form vorzulegen.  

2.2.7. Beratung /Nachbetreuung 

Der Leistungserbringer berät soweit erforderlich den Versicherten bzw. die ihn betreuende(n) 
Person(en) bezüglich des Hilfsmitteleinsatzes und führt die erforderliche Nachbetreuung (insbe-
sondere Klärung ggf. auftretender Fragen des Versicherten, Beratung über die bedarfsgerechte 
Nutzung des Zubehörs / Verbrauchsmaterialien) durch. 
 
Der Leistungserbringer ist zur Dokumentation der persönlichen Beratungsgespräche vor Ort 
mittels einer Protokolldokumentation verpflichtet. Der Leistungserbringer hat sich durch Unter-
schrift des Versicherten die Beratung bestätigen zu lassen. Dem Leistungserbringer steht es 
frei, hierfür Anlage 08: „Muster Besuchsprotokoll, Anlage 09: „Beratung des Versicherten vor 
Versorgung mit Hilfsmitteln“ und Anlage 10: „Mehrkostenerklärung des Versicherten zur Ver-
sorgung mit Hilfsmitteln“ oder ein inhaltlich vergleichbares Dokument zu verwenden. 
Wird ein von der Anlage 08, Anlage 09, Anlage 10 abweichendes Dokument verwendet, ist dies 
der KKH nach Vertragsschluss zur Kenntnis vorzulegen. 
 

2.2.8. Einholung einer Empfangsbestätigung des Versicherten /Lieferdokumentation 

Der Leistungserbringer holt bei Lieferung vom Versicherten bzw. dessen gesetzlichen Vertreter 
eine schriftliche, rechtsverbindlich unterzeichnete Empfangsbestätigung ein. 



 
Ohne Empfangsbestätigung des Versicherten bzw. des gesetzlichen Vertreters oder Betreuers 
oder Pflegeperson darf eine Auslieferung nicht erfolgen. Quittierungen, die im Voraus erfolgen, 
sind unzulässig. 
 
Der Leistungserbringer dokumentiert die Bereitstellung/ Lieferung des Hilfsmittels sowie die von 
ihm erbrachten Leistungen nach Ziff. 2.2.6 (Einweisung in Handhabung, Anwendung und Be-
trieb des Hilfsmittels) einschließlich Funktionsprüfung auf einer Empfangsbestätigung gemäß 
Anlage 06: „Empfangsbestätigung Versicherter / Einweisung, Funktionsprüfung“ oder dem Lie-
ferschein und bestätigt dies durch Unterschrift.  
 
Zur Dokumentation und als rechnungsbegründende Unterlage für die Abrechnung ist ein Liefer-
schein, eine Empfangsbestätigung (auch digitale Unterschrift des Versicherten) oder die Origi-
nal-Unterschrift des Versicherten als Empfangsbestätigung auf der Rückseite der medizinischen 
Verordnung ausreichend.  

2.2.9. Telefonische Beratung und Auftragsannahme / telefonischer Notdienst 

Der Leistungserbringer gewährleistet eine telefonische Auftragsannahme für die Beratung, Er-
teilung von Auskünften und die Annahme von (Reparatur-) Aufträgen. Der Leistungserbringer 
hat hierzu eine Servicehotline (mindestens werktags Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr 
sowie darüber hinaus während seiner darüber hinausgehenden Geschäftszeiten) einzurichten 
und in ausreichendem Umfang zu besetzen. 

Der Leistungserbringer hat für medizintechnische Notdienste an jedem Tag im Jahr einen 24-
Stunden-Notdienst zu gewährleisten. Der Notdienst wird auf Anforderung durch den Arzt, Versi-
cherten oder dessen Pflegepersonal stets sofort tätig. Bei Problemen am Hilfsmittel stellt der 
Leistungserbringer sicher, dass diese durch telefonische Anleitung oder vor Ort behoben wer-
den. Bei Gerätedefekten muss der Notdienst innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden.  

2.2.10.  Dokumentation /Erfassung Produktdaten 

Der Leistungserbringer legt nach der erstmaligen Kontaktaufnahme eine Dokumentation an. Die 
Dokumentation ist so zu führen, dass die Erbringung der einzelnen Leistungsbestandteile nach 
Ziff. 2.2.4.1 bis 2.2.4.3. sowie 2.2.14 nachvollziehbar festgehalten werden. Der Leistungserbrin-
ger aktualisiert im weiteren Verlauf der Versorgung diese Dokumentationen und übermittelt die-
se auf Anforderung an die unter Ziff. 3 aufgeführten zuständigen Stellen. 

2.2.11.  Wartungen und sicherheitstechnische Überprüfungen 

Der Leistungserbringer führt sämtliche erforderliche Wartungen (einschließlich Ersatzteile / Ma-
terial) sicherheitstechnische Überprüfungen / Kontrollen gemäß Herstellervorgaben am Hilfsmit-
tel und dem von ihm gelieferten Zubehör durch. 

2.2.12.  Reparaturen im Rahmen der Versorgungspauschale 

Der Leistungserbringer führt im Rahmen der Versorgungspauschale alle erforderlichen Repara-
turen an dem von ihm gelieferten Hilfsmittel nebst von ihm gelieferten Zubehör kostenfrei durch, 
sofern die Reparaturbedürftigkeit nicht vom Versicherten vorsätzlich oder grob fahrlässig her-
beigeführt wurde. 
 
Der Leistungserbringer erhält Kenntnis von einer Reparaturbedürftigkeit des von ihm zur Ver-
sorgung eingesetzten Hilfsmittels entweder unmittelbar durch den Versicherten oder die KKH. 
Der Leistungserbringer stellt sicher, dass erforderliche Reparaturen im Regelfall binnen 24 
Stunden nach Eingang der Meldung des Reparaturfalls durchgeführt werden.  



 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

2.2.13.  Ersatzversorgung im Wartungs- / Reparaturfall; Umversorgung bei unwirtschaftli-
cher Reparatur 

Im Reparatur- und / oder Wartungsfall stellt der Leistungserbringer, sofern die erforderliche Re-
paratur / Wartung nicht umgehend vor Ort beim Versicherten durchgeführt werden kann, dem 
Versicherten ein gleichwertig zur Versorgung geeignetes Hilfsmittel für die Dauer der Reparatur 
/ Wartung kostenfrei zur Verfügung. Diese Versorgung muss im Austausch mit dem Hilfsmittel 
zeitgleich erfolgen.  
 
Die Kosten der Ersatzgestellung, der Abholung des Hilfsmittels beim Versicherten zwecks Re-
paratur / Wartung und der Rückgabe des Hilfsmittels an den Versicherten nach durchgeführter 
Reparatur / Wartung sind in der vom Leistungserbringer angebotenen Versorgungspauschale 
enthalten. 
 

2.2.14.  Abholung des Hilfsmittels 

Der Leistungserbringer holt das Hilfsmittel nach Beendigung der Versorgung im Rahmen der 
Versorgungspauschale beim Versicherten ab und nimmt dieses zurück. 

Sollte die KKH ihrerseits Kenntnis davon erlangen, dass ein Hilfsmittel vom Versicherten nicht 
mehr benötigt wird, z.B. auf Grund eines Todesfalls oder Aufnahme des Versicherten in ein Al-
ten- / Pflegeheim (sofern die Hilfsmittelversorgung durch den Pflegesatz abgegolten ist), infor-
miert sie den Leistungserbringer hiervon unverzüglich. 
 

2.2.15 Zusammenarbeit zwischen dem Leistungserbringer und Krankenhäuser bzw. Ver-
tragsärzten 

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen und sämtliche darauf basierende kollektivvertragli-
chen Regelungen, sowie insbesondere § 13 des Rahmenvertrages.  

Ziel des § 128 SGB V ist es, unzulässige Zuwendungen zu verhindern und die ärztliche Unab-
hängigkeit bei der Zusammenarbeit mit Dritten zu wahren. Der § 128 SGB V schützt das Wahl-
recht des Patienten unter den versorgungsberechtigen Leistungserbringern. Patienten sollen 
ihre Entscheidungen zur Wahl ihres Leistungserbringers unbeeinflusst treffen können. Somit 
schützt die Norm auch den freien Wettbewerb, denn es soll vermieden werden, dass sich Leis-
tungserbringer in unzulässiger Weise Wettbewerbsvorteile verschaffen. Nach § 4 Abs. 6 des 
Rahmenvertrages „Entlassmanagement“ zwischen GKV-Spitzenverband, Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft e. V. ist die Bevorzugung ei-
nes Anbieters nicht statthaft. Der hiesige Rahmenvertrag verpflichtet auch den Hilfsmittelleis-
tungserbringer dazu, keine Kooperationen mit Krankenhäusern einzugehen, die eine unzulässi-
ge Bevorzugung im Rahmen des Entlassmanagements bedeuten. 

Nachstehend Beispiele unzulässiger Zusammenarbeiten mit Krankenhäusern bzw. Vertragsärz-
ten:  

Beispiel 1: 
Der Leistungserbringer führt regelmäßig vorterminierte Sprechstunden im Krankenhaus oder in 
einer Arztpraxis mit der Zielstellung durch, Hilfsmittel direkt in der medizinischen Einrichtung 
abzugeben. 

Beispiel 2: 
Dem Leistungserbringer werden vom Krankenhausbetreiber exklusiv Räumlichkeiten auf dem 



Klinikgelände vermietet und im Rahmen des Entlassmanagements wird der Versicherte vom 
Krankenhaus an den Leistungserbringer verwiesen.   

Nachstehend Beispiele unzulässiger Zuwendungen an medizinische Einrichtungen (z.B. Kran-
kenhäuser) bzw. unzulässiger Beteiligungen von medizinischen Einrichtungen und Ärzten:  

 
Beispiel 3: 
Die Beteiligung von medizinischen Einrichtungen bzw. Ärzten an Leistungserbringern bzw. mit 
Leistungserbringern verbundenen Unternehmen mit der Möglichkeit, dass diese Ärzte (bzw. im 
Falle einer medizinischen Einrichtung die dort angestellten Ärzte) durch ihr Verordnungsverhal-
ten Umsätze des Leistungserbringers oder der gemeinsamen Unternehmung selbst maßgeblich 
beeinflussen können. 
 
Unzulässig sind deshalb Beteiligungen von Ärzten in Krankenhäusern oder von Krankenhäu-
sern / Krankenhausgesellschaften an Unternehmen von Leistungserbringern,  
(z.B. als Gesellschafter), wenn Vertragsärzte, Ärzte in Krankenhäusern oder Krankenhäuser / 
Krankenhausgesellschaften dabei durch ihr Verordnungsverhalten finanziell partizipieren kön-
nen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Beispiele keine abschließende Liste un-
zulässiger Zusammenarbeit darstellt.  
 
 

3. Zuständige Stelle 

Soweit gemäß dieser Leistungsbeschreibung im Rahmen der Vertragsdurchführung eine Da-
tenübermittlung an die KKH zu erfolgen hat, hat diese an die in der Anlage 05: „Da-
tenübermittlung“ genannte Stelle unter Einhaltung der dort geregelten Anforderungen an die 
Datenübermittlung zu erfolgen.  

4. Kostenvoranschlag  

Soweit der Leistungserbringer gemäß Leistungsbeschreibung einen Kostenvoranschlag (KVA) 
zu erstellen und einzureichen hat, ist der Kostenvoranschlag (KVA) grundsätzlich in elektroni-
scher Form (eKV) gemäß der Anlage 05: „Datenübermittlung in der vorgegeben Form an die 
dort benannte Stelle zu übermitteln. 
 
 








































